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E-Liquid für E-Zigaretten 

Bezeichnungen und Synonyme 

E-Juice, E-Liquids, E-Liqs, Liquid 

Beschreibung 

Als E-Liquids werden die Nachfüllflüssigkeiten der E-Zigaretten bezeichnet. Die Hauptbestandteile der 

E-Liquids sind Propylenglykol und Glycerin in unterschiedlichen Mengenverhältnissen sowie Aro-

mastoffe. Sie enthalten je nachdem auch unterschiedliche Mengen an Nikotin. Sie sind auf dem Markt 

in Flaschen oder Kartuschen proportioniert erhältlich. 

Hintergrundinformation 

Propylenglykol dient dazu, den Transport von Nikotin und Aromastoffen in Aerosolen bei der Verwen-

dung von E-Zigaretten zu verbessern.1 Glycerin wird in E-Zigaretten zur Dampfbildung beigefügt und 

dient zudem zur Intensivierung der Aromastoffe. 

Die verwendeten Duft- und Aromastoffe stammen meistens aus der Lebensmittelindustrie. Sie sind auf 

ihre orale Toxizität gut untersucht und für den oralen Gebrauch grundsätzlich ungefährlich. Sie wurden 

jedoch nicht hinsichtlich der Inhalation untersucht. Daher ist über ihre Toxizität für die Atemwege nur 

wenig bekannt. 

Nikotin ist ein starkes Suchtmittel und führt häufig zu Abhängigkeit. Einige Hersteller von E-Liquids ver-

wenden von Tabak gereinigtes Nikotin, andere synthetisches Nikotin. Dies gilt insbesondere für E-Li-

quids für Kartuschensysteme (Pods) und Einweg-E-Zigaretten (Puffs).2 Weitere Zusätze in E-Liquids 

sind oft nicht deklariert, können aber nicht ausgeschlossen werden.3 

Die Tox Info Suisse hat seit Ende 2010 mehr als 196 Anfragen zu Expositionen mit E-Liquids regis-

triert. Die Tendenz ist steigend (36 Anfragen von Januar 2022 bis Juni 2023). 85 dieser Anfragen be-

trafen Kleinkinder, davon 19 im Zeitraum von 2022 bis 2023. Ausserdem gingen 36 Meldungen von 

Ärztinnen und Ärzten über Vorfälle mit nikotinhaltigen E-Liquids ein, wovon 25 Kleinkinder betrafen.4 
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Risikogruppen 

Kinder unter fünf Jahren haben ein besonders hohes Risiko, sich durch die Einnahme von E-Liquids zu 

vergiften. Sie sind von den meisten Meldungen wegen Nikotinvergiftung betroffen.5,6 Jugendliche stel-

len aufgrund ihres Konsums und des höheren Risikos, in jungen Jahren eine Nikotinabhängigkeit zu 

entwickeln, ebenfalls eine Risikogruppe dar. 

Jugendliche gelten insbesondere deshalb als Risikogruppe, weil diese Produkte, insbesondere Ein-

weg-E-Zigaretten (Puffs), für sie besonders attraktiv sind. Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass 

viele junge Westschweizerinnen und Westschweizer zwischen 14 und 25 Jahren (59 %) diese neuen 

Produkte bereits ausprobiert haben. Jede achte Person konsumiert sie regelmässig.7 

Toxikologische Eigenschaften der E-Liquids 

Ausser in E-Liquids lassen sich Propylenglykol und Glycerin auch in vielen anderen Produkten finden. 

Es sind farblose Flüssigkeiten, die als Lösungsmittel, Feuchthaltemittel oder Konservierungsmittel ein-

gesetzt werden. Glycerin gilt als ungiftig, wohingegen Propylenglykol die Haut und die Atemwege 

reizt.8–10 Propylenglykol und Glycerin kommen sehr oft in unserer Ernährung und in Medikamenten vor. 

Daher gilt ihre Einnahme als wenig giftig. Hingegen kann ihre Inhalation zu schädlichen Auswirkungen 

wie einer Reizung der Atemwege führen.11,12 Nikotin ist normalerweise ein Bestandteil von E-Liquids.13 

Es ist umstritten, wie hoch die tödliche Dosis einer Einnahme von Nikotin beim Menschen ist. Einige 

Studien schätzen sie auf 40 bis 60 mg bei Erwachsenen und 5 mg bei Kindern.14,15 

Goniewicz et al. (2014) haben den Dampf von nikotinhaltigen E-Liquids auf toxische Verbindungen der 

folgenden Stoffklassen im Tabakrauch untersucht: flüchtige organische Verbindungen (VOC), Car-

bonyl-Verbindungen und Metalle. Diese konnten im Dampf aller getesteten E-Liquids nachgewiesen 

werden, im Vergleich zum Tabakrauch konventioneller Zigaretten jedoch in massiv geringerer Konzent-

ration (9- bis 450-mal weniger).16,17 Stammt das Nikotin aus gereinigtem Tabak, so konnten tabakspezi-

fische Nitrosamine in Spuren nachgewiesen werden.16 Die in den E-Liquids enthaltenen Aromastoffe 

stammen vor allem aus der Lebensmittelindustrie. Dort werden sie auf vielfältige Art und Weise ver-

wendet. Sie sind toxikologisch vor allem nach oraler Exposition gut untersucht. In diesem Fall stellen 

sie wegen ihrer geringen Konzentration keine Gefahr dar. Die Inhalation gewisser Aromastoffe kann 

sich jedoch als giftig erweisen. Mehrere In-vitro-Studien berichten, dass bestimmte Aromastoffe wie 

Kirsche, Erdbeere, Zimt, Gourmand (Crème brûlée, Cappuccino, Caramel, Vanille, Café Latte usw.) für 

die Lungenzellen giftig sein können.18 Effah et al. (2022) kamen in ihrer In-vitro-Studie zum Schluss, 

dass die Aromastoffe Erdbeer und Zimt für die Lungenzellen zwei der giftigsten sind.18 Ihr Konsum 

sollte daher eingeschränkt oder sogar vermieden werden.19 

Exposition, Gefahr und Sicherheitshinweise 

Die Hauptgefahr für Kinder besteht im versehentlichen Verschlucken von E-Liquids. Bei unsachgemäs-

ser Verwendung, nicht richtigem Füllen der E-Zigarette oder einer undichten Kartusche kann das E-

Liquid mit der Haut in Kontakt kommen. Dies kann zu Reizungen oder sogar Vergiftungen führen, 

wenn die Flüssigkeit Nikotin enthält. Eine Vergiftung oder Überdosierung geht mit Übelkeit, Erbrechen, 

Bauch- und Kopfschmerzen, Durchfall, Schwitzen, Müdigkeit und Herzrasen einher.  

Die Herstellung der E-Liquids ist noch keiner Reglementierung unterstellt und muss somit nicht kontrol-

liert werden. Daher kann die Zusammensetzung von E-Liquids sehr unterschiedlich sein, und einige 

Inhaltsstoffe sind wahrscheinlich nicht auf der Verpackung aufgeführt.20 Es sollte ein E-Liquid gewählt 

werden, das eine bekannte Norm erfüllt (z. B. AFNOR21), und gewisse potenziell giftige Aromastoffe 

(siehe oben) sind zu vermeiden. Ausserdem sollte der Widerstand regelmässig ersetzt werden (alle 2–

3 Wochen oder wenn sich der Geschmack verändert). Dies ist nötig, um die Bildung giftiger Kompo-

nenten einzuschränken.22 
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E-Liquids sind in Flaschen mit verschiedenen Farben erhältlich und enthalten eine Vielzahl von Aro-

mastoffen. Sie können für Kinder sehr verführerisch sein. Sie müssen zwingend ausserhalb ihrer 

Reichweite aufbewahrt werden (z. B. in einer Höhe von 1,6 m und unter Verschluss). Es wird empfoh-

len, mit E-Liquids vorsichtig umzugehen, um eine dermale Exposition zu vermeiden.23 Es wird dringend 

davon abgeraten, den E-Liquids weitere Zutaten hinzuzufügen: Einige Substanzen können schwere 

Lungenerkrankungen verursachen. 

Erste-Hilfe-Massnahmen 

Sollte es zu einer dermalen Exposition kommen, ist es notwendig, die exponierte Haut mit Seife und 

viel Wasser zu waschen. Kontaminierte Kleidung sollte ausgezogen und vor dem erneuten Tragen ge-

waschen werden. 

Wenn Spritzer von E-Liquids in die Augen gelangen, sollen diese mehrere Minuten behutsam mit Was-

ser gespült werden. Trägerinnen und Träger von Kontaktlinsen sollten diese möglichst entfernen. Bei 

Symptomen sollte eine Augenärztin oder ein Augenarzt aufgesucht werden. 

Wurde E-Liquid verschluckt, sollte das Giftinformationszentrum (Tox Info Suisse) angerufen (Telefon-

nummer 145) oder der Notfall aufgesucht werden. Der Mund sollte gespült, jedoch kein Erbrechen her-

vorgerufen werden.  

Gesetzliche Reglementierungen 

E-Zigaretten inklusive Flüssigkeiten mit und ohne Nikotin für dieselben (E-Liquids) fallen seit dem 

1.10.2024 unter das Bundesgesetz über Tabakprodukte und elektronische Zigaretten (Tabakprodukte-

gesetz (TabPG)).24 Für solche Produkte ist kein Bewilligungsverfahren vorgesehen. Grundsätzlich soll-

ten ätherische Öle nicht via E-Liquids inhaliert werden, um eine Beeinträchtigung der Atemfunktion zu 

vermeiden. Der Einsatz gewisser Öle wie Kampferöl ist nach Art. 7 Abs. 1 und Anhang 1 TabPG expli-

zit verboten.  

Ausserdem sieht Art. 23 TabPG vor, dass E-Zigaretten und ihre Nachfüllflüssigkeiten nicht an unter 18-

Jährige verkauft und abgegeben werden dürfen.24 Die E-Liquids dürfen einen Nikotingehalt von 20 

mg/ml sowie ein Volumen von 10 ml pro Flasche und 2 ml bei Kartuschen und Einweg-E-Zigaretten 

nicht überschreiten (Art. 9 TabPG). Diese Produkte müssen den Warnhinweis «Dieses Erzeugnis kann 

Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig» tragen, eine Produktinformation mit Gebrauchsan-

weisungen enthalten und eine Liste der Inhaltsstoffe aufweisen (Art. 17 TabPG). Das TabPG be-

schränkt auch die Werbung, die Verkaufsförderung und das Sponsoring für diese Produkte (Art. 18-20 

TabPG).  

Der Konsum von E-Zigaretten ist in öffentlichen Räumen verboten, in denen auch das Rauchen verbo-

ten ist (Art. 2 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen). 

Wichtigste Punkte 

● Die E-Liquids einer E-Zigarette enthalten im Allgemeinen Propylenglykol, Glycerin, Nikotin und 

Aromastoffe mit wenig bekannter Wirkung. 

● Ihre Einnahme ist gefährlich, weshalb E-Liquids ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbe-

wahrt werden müssen (z. B. in einer Höhe von mindestens 1.6 m in einem geschlossenen 

Schrank). 

● Bevorzugen Sie E-Liquids, die eine bekannte Norm erfüllen, und vermeiden Sie die giftigsten 

Aromastoffe (z. B. Zimt, Erdbeere und Gourmand). 

● Ersetzen Sie den Widerstand regelmässig (alle 2–3 Wochen) und vermeiden Sie es, Einweg-E-

Zigaretten (Puffs) zu verwenden, da deren Zusammensetzung nicht bekannt ist. 
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Für weitere Informationen: 

● Bundesamt für Gesundheit, Abteilung Chemikalien, 3003 Bern 

Tel.: +41 58 462 96 40, 

bag-chem@bag.admin.ch, Chemikalien (admin.ch) 

● Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (Tox-Zentrum), 

Freiestrasse 16, 8032 Zürich 

Tel.: +41 44 251 66 66, 

info@toxi.ch, www.toxinfo.ch 
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